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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, in S, vom 14. August 2009 ge-

gen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Land, vertreten durch Mag. Nußbaumer, vom 

24. Juli 2009 betreffend Rückzahlung ausbezahlter Zuschüsse zum Kinderbetreuungsgeld für 

das Jahr 2003 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Über Aufforderung des Finanzamtes übermittelte der Berufungswerber (Bw) am 3. November 

2008 den ihm seitens des Finanzamtes zugesendeten Vordruck KBG 1 (Erklärung des 

Einkommens nach § 23 Kinderbetreuungsgeldgesetz) für 2003. Daraus geht hervor, dass für 

seine am 16. 2. 2002 geborene Tochter Zuschüsse zum Kinderbetreuungsgeld in Höhe von 

EUR 3.799,62 ausbezahlt wurden und der Bw im Jahr 2003 ein Einkommen gemäß § 19 

Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) in Höhe von EUR 18.978,62 bezogen hat. 

Mit Bescheid vom 24. 7. 2009, zugestellt am 28. 7. 2009 wurde die Rückzahlungsverpflichtung 

für das Jahr 2003 mit EUR 948,93 festgesetzt. Begründend wurde ausgeführt, dass der Bw 

gemäß § 18 Abs 1 Z 1 oder 3 KBGG zur Rückzahlung des Zuschusses verpflichtet wäre, da 

2003 die maßgeblichen Einkommensgrenzen gemäß § 19 Abs 1 Z 1 KBGG überschritten 

worden seien. 
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In der fristgerecht eingebrachten Berufung brachte der Bw vor, dass er von der Gewährung 

bzw von der Rückforderung des Zuschusses zum Kinderbetreuungsgeld vom zuständigen 

Krankenversicherungsträger (lt. § 16 KBGG) nicht informiert worden sei. Es fehle daher die 

Grundlage zur Einhebung der Abgabe. Zudem brachte er vor, die gesetzlichen 

Unterhaltsleistungen für seine Tochter für 2003 im gesetzlichen Ausmaß bereits geleistet zu 

haben. 

Laut Abfrage im Zentralen Melderegister sind der Bw und dessen Tochter an unterschiedlichen 

Adressen polizeilich gemeldet. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

 

Gemäß § 9 Abs 1 Z 1 KBGG haben alleinstehende Elternteile Anspruch auf einen Zuschuss 

zum Kinderbetreuungsgeld. Gemäß § 18 Abs 1 Z 1 KBGG hat der Elternteil des Kindes eine 

Rückzahlung ausbezahlter Zuschüsse zum Kinderbetreuungsgeld zu leisten, wenn an den 

anderen Elterteil ein Zuschuss gemäß § 9 Abs 1 Z 1 KBGG ausbezahlt wurde. Die Rückzahlung 

ist nach § 18 Abs 3 KBGG eine Abgabe im Sinne des § 1 BAO. Die Höhe der Abgabe beträgt 

bei einem jährlichen Einkommen von mehr als EUR 18.000,00 (aber weniger als EUR 

22.000,00) 5% des Einkommens (§ 19 Abs 1 Z 1 KBGG) und ist im Ausmaß des Zuschusses, 

der für den jeweiligen Anspruchsfall ausbezahlt wurde, zu erheben (§ 20 KBGG).  

Der Abgabenanspruch entsteht nach § 21 KBGG mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 

Einkommensgrenze gemäß § 19 KBGG erreicht wird, frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres 

der Geburt des Kindes, letztmals mit Ablauf des auf die Geburt des Kindes folgenden 7. 

Kalenderjahres.  

Das Finanzamt errechnete nach diesen Bestimmungen eine Rückzahlungsverpflichtung für den 

Bw in Höhe von EUR 948,93 (für das Jahr 2003).  

Weder das in den bekämpften Bescheiden ermittelte Einkommen noch die daraus errechnete 

Rückzahlungsverpflichtung für das Jahr 2003 werden vom Berufungswerber bestritten. Sie 

sind daher dieser Entscheidung zu Grunde zu legen. 

Aus der jeweiligen unbedingten Verpflichtung, einerseits für den Krankenversicherungsträger, 

die Mitteilung über die Gewährung bzw Einstellung oder Rückforderung eines Zuschusses zum 

Kinderbetreuungsgeld zu erstatten (§ 16 KBGG), andererseits der in § 18 KBGG genannten 

Personen, die Rückzahlung zu leisten (§ 18 Abs. 1 KBGG), versucht der Bw abzuleiten, dass 

die Rückzahlung nur zu leisten sei, wenn die Mitteilung nach § 16 KBGG erfolgt sei. 
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Den gesetzlichen Bestimmungen des 4. Abschnittes des KBGG ist jedoch nicht zu entnehmen, 

dass eine Rückzahlungsverpflichtung nur dann entsteht, wenn der Rückzahlungsverpflichtete 

vorab über die Auszahlung informiert worden ist. Vielmehr entsteht der Abgabenanspruch - 

ohne dass weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen - mit Ablauf des Kalenderjahres, in 

welchem von diesem die Einkommensgrenze gemäß § 19 KBGG erreicht wird.  

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis VwGH 17.2.2010, 2009/17/0250 diese 

Rechtsansicht bestätigt: 

„Hiezu genügt es darauf hinzuweisen, dass das Gesetz eine derartige Verknüpfung nicht 

vorsieht. Wie der Beschwerdeführer vielmehr richtig erkannt hat, ist die 

Rückzahlungsverpflichtung in § 18 Abs. 1 KBGG für den Fall des Vorliegens der dort 

normierten Voraussetzungen - Auszahlung an den anderen Elternteil, Überschreitung der 

Einkommensgrenzen - unbedingt formuliert. 

Zu den geäußerten Bedenken hinsichtlich einer derartigen Rechtslage wäre darauf 

hinzuweisen, dass auch im Sozialhilferecht jene landesgesetzlichen Ersatzregelungen, nach 

denen gegebenenfalls nahe Angehörige eines Hilfeempfängers zu einem (teilweisen) Ersatz 

der vom Sozialhilfeträger aufgewendeten Mittel verpflichtet werden können, die 

Rückzahlungsverpflichtung nicht von der Kenntnis über die Leistungserbringung im 

Leistungszeitpunkt abhängig machen. Insoweit trifft es nicht zu, dass es "weder im Zivilrecht 

noch im Verwaltungsrecht" Fälle gäbe, in denen jemand, der "sich nicht persönlich zur 

Rückzahlung einer Leistung, die ein Dritter empfangen hat, verpflichtet" hat, zur Rückzahlung 

verhalten werden könne. Vergleichbare Ersatzpflichten treten vielmehr regelmäßig ex lege ein 

und setzen keine vorangehende Verpflichtungserklärung des Ersatzpflichtigen voraus. 

Die Beschwerdeausführungen bezüglich der Erfüllung der (zivilrechtlichen) Verpflichtungen 

des getrennt lebenden Vaters gegenüber dem Kind durch die Zahlung des festgesetzten 

Unterhalts übersehen, dass die gesetzgeberische Intention hinter dem 

Kinderbetreuungsgeldgesetz die Schaffung eines Ausgleichs für entgehende 

Verdienstmöglichkeiten des betreuenden Elternteils ist (vgl. zum unterhaltsrechtlichen Aspekt 

auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 28. September 2008, G 9/09 u.a.)“. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Salzburg, am 20. Mai 2010 


